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Vereinbarung 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Bundesrepublik Deutschland 
zur Durchführung und Auslegung des am 31. August 1990 

in Berlin Unterzeichneten Vertrages 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Bundesrepublik Deutschland 
über die Herstellung der Einheit Deutschlands 

- Einigungsvertrag -

Die Deutsche Demokratische Republik 

und

die Bundesrepublik Deutschland -

in dem Bestreben, die Durchführung und Auslegung des am 
31. August 1990 in Berlin Unterzeichneten Vertrages zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik 
Deutschland über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Eini
gungsvertrag - sicherzustellen,

in Ausfüllung des Artikels 9 Abs. 3 des Einigungsvertrags -

sind übereingekommen, eine Vereinbarung mit den nachfolgen
den Bestimungen zu schließen:

A r t i ke l  1

Zu der Frage der weiteren Vorgehensweise hinsichtlich der vom 
ehemaligen Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokrati
schen Republik gewonnenen personenbezogenen Informationen 
stellen die Regierungen der beiden Vertragsparteien übereinstim
mend fest:

1. Sie erwarten, daß der gesamtdeutsche Gesetzgeber die 
Grundsätze, wie sie in dem von der Volkskammer am 
24. August 1990 verabschiedeten Gesetz über die Sicherung 
und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen 
Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicher
heit zum Ausdruck kommen, umfassend berücksichtigt.

2. Sie erwarten, daß der gesamtdeutsche Gesetzgeber die Vor
aussetzungen dafür schafft, daß die politische, historische und 
juristische Aufarbeitung der Tätigkeit des ehemaligen Ministe
riums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit 
gewährleistet bleibt.

3. Sie gehen davon aus, daß ein angemessener Ausgleich zwi
schen

- der politischen, historischen und juristischen Aufarbeitung,

- der Sicherung der individuellen Rechte der Betroffenen und

- dem gebotenen Schutz des einzelnen vor unbefugter Ver
wendung seiner persönlichen Daten

geschaffen wird.

4. Sie gehen davon aus, daß von den in Artikel 1 des Einigungs
vertrags genannten Ländern bestellte Beauftragte den Son
derbeauftragten bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufga
ben beraten und unterstützen, damit die Interessen der Bürger 
der neuen Bundesländer in besonderer Weise Berücksichti
gung finden.

5. Sie stellen Einvernehmen darüber fest, daß bei zentraler 
Verwaltung die sichere Verwahrung, Archivierung und Nut

zung der Unterlagen zentral und regional erfolgen kann. In 
wichtigen Angelegenheiten der sicheren Verwahrung, Archi
vierung und Nutzung der Unterlagen soll sich der Sonder
beauftragte mit dem Beauftragten des jeweiligen Landes ins 
Benehmen setzen.

6. Sie gehen davon aus, daß so bald wie möglich den Betroffe
nen ein Auskunftsrecht - unter Wahrung der schutzwürdigen 
Interessen Dritter - eingeräumt wird.

7. Sie gehen davon aus, daß der Sonderbeauftragte unverzüg
lich eine Benutzerordnung erläßt, die die gesetzlichen Vorga
ben ausfüllt. Mit dieser Benutzerordnung werden zugleich 
Inhalt, Art und Umfang der Beratung und Unterstützung durch 
die Landesbeauftragten näher bestimmt.

8. Sie gehen davon aus, daß bis auf die unumgängliche Mitwir
kung bei der Aufklärung und Verfolgung von Straftaten ent
sprechend § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Maßgabe b) zum Bundes
archivgesetz die Nutzung oder Übermittlung von Daten für nach
richtendienstliche Zwecke ausgeschlossen wird. Der Bundes
minister des Innern wird das Bundesamt für Verfassungs
schutz anweisen, bis zum Erlaß der in Nummer 7 genannten 
Benutzerordnung keine diesbezüglichen Anfragen an den 
Sonderbeauftragten zu richten. Die verwendeten Informatio
nen aus den Akten sind so zu kennzeichnen, daß Art, Umfang 
und Herkunft der übermittelten Daten kontrollierbar und eine 
abschließende gesetzgeberische Entscheidung über den Ver
bleib der Daten möglich bleibf.

9. Die Regierungen der beiden Vertragsparteien gehen davon 
aus, daß die Gesetzgebungsafbeit zur endgültigen Regelung 
dieser Materie unverzüglich nach dem 3. Oktober 1990 aufge
nommen wird. Dabei soll das Volkskammergesetz in Verbin
dung mit dem Einigungsvertrag als Grundlage dienen.

A r t i ke l  2

Die vertragschließenden Seiten geben ihrer Absicht Ausdruck, 
gemäß Beschluß der Volkskammer der Deutschen Demokrati
schen Republik vom 14. April 1990 für eine gerechte Entschädi
gung materieller Verluste der Opfer des NS-Regimes einzutreten. 
In der Kontinuität der Politik der Bundesrepublik Deutschland ist 
die Bundesregierung bereit, mit der Claims Conference Verein
barungen über eine zusätzliche Fondslösung zu treffen, um Här
teleistungen an die Verfolgten vorzusehen, die nach den gesetz
lichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland bisher keine 
oder nur geringfügige Entschädigungen erhalten haben.

A r t i ke l  3

Das nachfolgend aufgeführte Recht der Deutschen Demokrati
schen Republik bleibt nach Wirksamwerden des Beitritts in Kraft. 
Artikel 9 Abs. 4 des Vertrags gilt entsprechend.


